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„In Deutschland wird zuviel 
parallel erfunden“

Als Patentanwalt steckt Dipl.-Ing. Jürgen D. Hengelhaupt mittendrin im Innovationsgeschehen. 
Er erläutert die Hauptkriterien seiner Tätigkeit, gibt einen Überblick über die wichtigsten
technischen Schutzrechte und veranschaulicht aktuelle Tendenzen bei deren Anmeldung.

NOVUM: Welchen Stellenwert haben IT-Innovationen 
in Ihrer Kanzlei?
HENGELHAUPT: Innovationen aus der 
Biotechnologie und Patentanmeldungen aus der G06-
Kategorie, also softwarebezogene Erfindungen, sind -
zumindest von der Anzahl her - die beiden eigentlichen 
Wachstumsbereiche bei uns. Was noch vor Jahren die 
Ausnahme war, ist heute eher die Regel - nämlich, dass 
Patentanmeldungen aus dem IT-Sektor in 
zunehmender Zahl tatsächlich auch zu Patenten 
werden. In der Kanzlei machen diese Erfindungen 
bereits 15 bis 20 Prozent vom Gesamtvolumen aus; in 
Deutschland dagegen ist die Quote wesentlich kleiner. 
NOVUM: Es gibt demzufolge wohl mehr Möglichkeiten 
als angenommen?
HENGELHAUPT: Sicherlich. Leider gibt es bis in die 
Wissenschaft und Forschung hinein die irreführende 
verfestigte Auffassung, wonach Software in 
Deutschland und Europa a priori nicht schützbar sei. 
Fast das Gegenteil ist heute gängige Praxis: Mit 
Ausnahme des einer Software zugrunde liegenden 
Quell- und Objektcodes lässt sich in vielen Fällen die 
darauf aufbauende Produktidee in Form

HENGELHAUPT: Das sind für mich zurzeit eindeutig 
die Elektronik, die Softwarebranche und die 
Biotechnologie.

NOVUM: In welchen Bereichen sehen Sie gegenwärtig 
den Schwerpunkt der Anmeldung von Schutzrechten?

HENGELHAUPT: Eigentlich nicht. Was die Büros 
anbelangt haben wir die Philosophie, dass bei unseren 
Inlandsmandanten vorrangig nicht der Erfinder zum 
Patentanwalt kommen soll, sondern der Anwalt zum 
Erfinder geht, in die Labors, Werkstätten etc. In Berlin-
Adlershof am WISTA-Gelände sitzen wir mittendrin im 
Innovationsgeschehen, in Berlin-Buch im Max-
Delbrück-Center ist das zweite Berliner Büro 
angesiedelt. In Berlin-Mitte haben wir die Verwaltung 
und die Auslandsaktivitäten konzentriert. Mit dem Büro 
in München tragen wir schlicht und einfach der 
Tatsache Rechnung, dass das Herz des gewerblichen 
Rechtsschutzes in Deutschland und Europa nun mal in 
München schlägt.

NOVUM: Sie unterhalten drei Büros in Berlin und ein 
Büro in München - eine ganz normale - Kanzlei-
Entwicklung?

weitere Auslandsanmeldungen in Europa und 
gegebenenfalls weiteren Ländern. Beim Europäischen 
Patentamt wurden 2001 158.161 Patentanmeldungen 
eingereicht, beim Deutschen Patent- und Markenamt 
64.151.

HENGELHAUPT: Wir empfehlen unseren Mandanten 
in der Regel aus Kostengründen zuerst eine Anmeldung 
in Deutschland mit Prüfungsantrag und erst nach 
Auswertung des Prüfungsbescheides innerhalb der 
Prioritätsfrist

NOVUM: Sie und Ihre Partner sind auch Vertreter vor 
dem Europäischen Patentamt. Werden dort mehr 
deutsche Patente angemeldet als beim Deutschen 
Patent- und Markenamt?

HENGELHAUPT: Das Haupttätigkeitsfeld ist die 
Anmeldung, Durchsetzung und Verteidigung von 
Schutzrechten. Gerade bei den technischen 
Schutzrechten gilt es, aus der Fülle der Informationen 
das Neue und Erfinderische zu erkennen und in 
juristisch einwandfreier

Terminologie so zu formulieren, dass einerseits ein 
möglichst großer Schutzumfang entsteht und eine 
Umgehung des Schutzrechtes erschwert wird. 
Andererseits soll natürlich wenig Angriffsfläche geboten 
werden. An dieser Schnitt-stelle zwischen Recht und 
Technik wirkt der Patentanwalt faktisch als juristisch 
und technisch sachkundiger „Dolmetscher".

NOVUM: Was macht ein Patentanwalt eigentlich?

HENGELHAUPT: Sie haben Recht. Viele der in 
Deutsch-land tätigen Patentanwälte, etwa 1.900, sind 
als Einzelanwälte oder in fachspezifisch orientierten 
Kanzleien tätig. Wir haben bewusst eine 
interdisziplinäre Zusammensetzung gewählt, da die 
Fachgebiete in der modernen Wissenschaft immer 
mehr verschmelzen. Beispielsweise kam kürzlich ein 
Mandant mit einer neuen Erfindung zur DNA-
Sequenzanalyse. Erst dachten wir, das sei reine 
Biotechnologie. Das dann tatsächlich angemeldete 
Patent beinhaltet jedoch mehr Mikroelektronik als 
Gentechnik. 

NOVUM: Sie selbst sind Diplomingenieur für 
Elektronik, arbeiten zusammen mit Chemikern und 
Biotechnologen. Typisch ist eine solche 
Zusammensetzung für eine Patentanwaltssozietät 
nicht...

„Einzelerfinder haben nach wie vor schlechte
Karten, wenn sie mit ihrem Idee zu einem für 
sie kompatiblen Unternehmen gehen.“
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Elektronik an der Technischen Hochschule Wismar; 
1978: Diplom an der Universität Leipzig; 1978-1982: 
Patentprüfer am Patentamt; 1981-1984: Fernstudium 
des Patent- und Lizenzwesens an der Humboldt-
Universität, Berlin; 1982-1985: Mitarbeiter im 
Patentbereich der Akademie der Wissenschaften, 
Berlin; 1985-1990: Manager für Technologietransfer an 
der Akademie der Wissenschaften, Berlin; 1990: 
Deutscher Patentanwalt - Anwaltskanzlei Pfenning,
Meinig & Partner, Berlin; 1991: Europäischer 
Patentanwalt; 1994: Partner der Anwaltskanzlei Gulde 
Hengelhaupt Ziebig & Schneider; 1996: Europäischer 
Markenanwalt

NOVUM: Hoffen wir im Interesse des freien Erfinders, 
dass ihm dieses Schicksal erspart bleibt. Recht vielen 
Dank für Ihre Erläuterungen, Herr Hengelhaupt.

HENGELHAUPT: Es gibt Statistiken, die sprechen 
von jährlichen Milliardenverlusten durch 
Parallelentwicklungen. Einzelerfinder haben nach wie 
vor schlechte Karten, wenn sie mit ihren Ideen zu 
einem für sie kompatiblen Unternehmen gehen. In 
Sachen Patentumsetzung – und

das ist ein weiterer gravierender Unterschied zur Praxis 
in anderen Industrieländern - gibt es von Seiten der 
Industrie, die ja eigentlich nach Innovationen suchen 
sollte, kein allzu großes Entgegenkommen. Die 
Übernahme einer Erfindung von außen wird leider noch 
zu oft als indirekte Kritik an die eigenen Forscher und 
Entwickler verstanden. Ergo wird die Erfindung eher 
kaputt geredet als sie zu übernehmen und mit dem 
Erfinder gemeinsame Sache zu machen. Das ist 
wirklich ein leidiges Spezifikum der Deutschen.

NOVUM: Noch eine letzte Frage, die gerade unsere 
Leser ganz besonders interessiert: Wird in Deutschland 
nicht zuviel parallel erfunden?

Grund dafür, zwei Rechtsanwälte zu beschäftigen und 
so die Kosten für unsere Mandanten zu minimieren.

HENGELHAUPT: Ja, hier allerdings in den meisten 
Fällen gemeinsam mit Rechtsanwaltskollegen. 
Derartige Gerichtsaktivitäten stehen oft im 
Zusammenhang mit Schutzrechtsverletzungen. Das 
gemeinsame Auftreten mit Rechtsanwälten war auch in 
unserer Kanzlei ein

NOVUM: Und wie ist es im Streitfall? Darf der 
Patentanwalt auch vor ordentlichen Gerichten 
auftreten?

HENGELHAUPT: Patentanwälte müssen eine der 
längsten Ausbildungen in Deutschland absolvieren. 
Grundlage ist ein abgeschlossenes technisches oder 
naturwissenschaftliches Hochschulstudium. An das 
Studium schließt sich in der Regel eine praktische 
Tätigkeit in der Industrie an. Schließlich ist eine 
mindestens dreijährige juristisch-praktische Ausbildung 
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu 
durchlaufen, die auch einen Ausbildungsabschnitt beim 
Deutschen Patent- und Markenamt und beim 
Bundespatentgericht umfasst und mit einer staatlichen 
Prüfung abschließt. Dann ist der Kandidat deutscher 
Patentanwalt. Aber es geht noch weiter: Weil die 
Bedeutung der Europäischen Patente zunimmt, schließt 
sich an die deutsche Prüfung im Regelfall eine Prüfung 
vor dem Europäischen Patentamt an. Sie ist 
ausgesprochen schwierig. Doch bei erfolgreichem 
Abschluss berechtigt sie zum Tragen der Bezeichnung 
„European Patent Attorney".

HENGELHAUPT: Hier gibt es zu anderen 
Erfindungen keine Weiterungen. Voraussetzung sind 
demzufolge die Neuheit und erfinderische Tätigkeit mit 
wirtschaftlicher Anwendbarkeit als Zielsetzung und die 
Technizität der Lösung. Mit anderen Worten, es muss 
ein technischer Bezug existieren. Weil die spezielleren 
IT-Erfindungen zunehmend Experten benötigen, die 
beispielsweise im innovativen Algorithmus einer 
Software ein schutzwürdiges Gut erkennen, bildet 
unsere Kanzlei nun auch branchenfremde Spezialisten 
aus. Bei uns wird bald der bundesweit erste 
Mathematiker als Patentanwalt arbeiten.
NOVUM: Welchen Ausbildungsweg hat denn ein 
Patentanwalt zu absolvieren?

NOVUM: Was sind eigentlich die Hauptkriterien für die 
Schutzrechtsrelevanz neuer IT-Lösungen?

von Verfahrensschritten schützen. Das sollten wirklich 
inzwischen junge start-ups aus der IT-Branche ebenso 
wie Wissenschaftler und Universitäten wissen.

„Die Übernahme einer Erfindung von außen wird 
leider noch zu oft als indirekte Kritik an die 
eigenen Forscher und Entwickler verstanden."
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